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Als verspätete Reaktion auf den drohenden oder bereits bestehenden Lehrpersonenmangel haben die 
Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn und die Pädagogische 
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz beschlossen, ein auf wenige Jahre befristetes Kürzeststudium 
für Quereinsteigende zu starten, das zu keinem schweizerisch anerkannten Abschluss führen wird. Dieses Studium 
ist zur Überraschung vieler Beteiligter auf ein sehr grosses Interesse gestossen. 

Im Rahmen einer längerfristigen Perspektive, unabhängig von der momentanen Notsituation auf dem 
Lehrpersonen-Markt, sollte das Potential der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für die Lehrberufe besser 
genutzt werden. 

Lehrpersonen, die bereits einen anderen Beruf ausgeübt haben, können unterschiedliche und wertvolle Impulse in 
den Bereich der Schule einbringen. Sie wählen den Lehrberuf sehr bewusst und können die positiven und die 
negativen Aspekte ihres zukünftigen Berufs besser einschätzen als Studierende, die selber direkt aus der Schule 
kommen. 

Nicht nur soll - wie dies bisher bei diesem Modell schon gemacht wird - in einem Assessment die Eignung dieser 
Quereinsteigenden überprüft werden. Das Studium sollte zudem der Vorbildung und den Vorleistungen in der 
Berufswelt individuell angepasst werden und diese Vorleistungen sollten sich in ECTS-Punkten an das Studium 
anrechnen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass gesamtschweizerisch festgelegt wird, welche Vorbildungen 
anstelle von Studienmodulen angerechnet werden können. Zudem sollte es den Auszubildenden ermöglicht 
werden, neben dem Studium nach ein bis zwei Jahren unterrichten zu können. 

Am Schluss dieser neuartigen Ausbildung muss aber auf jeden Fall ein EDK-anerkannter Abschluss stehen, so 
dass dieser Ausbildungsgang der regulären Ausbildung gleichgestellt ist und nicht zwei Kategorien von 
Lehrpersonen entstehen. 

Spezielle Beachtung muss die Studienfinanzierung erfahren. Den Studierenden der angesprochenen 
Alterskategorien muss ermöglicht werden, dass sie neben dem Studium ihre Lebenshaltungskosten decken 
können. Als Beispiel könnte die Finanzierung der Absolventen der Polizeischule dienen. Mit der finanziellen 
Unterstützung wäre eine Arbeitsverpflichtung für drei Jahre verbunden. 

In diesem Sinne ersuchen die Anzugstellenden den Regierungsrat, zu prüfen, ob an der Pädagogischen 
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) reguläre Studiengänge für Quereinsteigende mit 
einem EDK-anerkannten Abschluss ins Studienangebot aufgenommen werden können. 

Ein gleichlautender "Auftrag" wurde im Grossen Rat des Kantons Aargau bereits an die Regierung überwiesen. 

Oswald Inglin, Doris Gysin, Patricia von Falkenstein, Christine Heuss, Urs Schweizer, Martina 
Bernasconi, Maria Berger-Coenen, Oskar Herzig, Martin Lüchinger, Annemarie Pfeifer, Heidi Mück, 
Christine Wirz-von Planta, Ernst Mutschler 

 

 


